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Zitat von Seph

Dann wird es über kurz oder lang - bei Schulleitern eher kurz - genau wie bei einer
normalen Lehrkraft Disziplinarmaßnahmen geben.

Das stimmt schlicht nicht. Setze dich gerne mal mit dem Begriff des
Organisationsverschuldens auseinander, welches zu erheblichen
Schadensersatzansprüchen gegen den Schulleiter führen kann. Dafür bedarf es gerade
keines strafrechtlich relevanten Vergehens. Ein klassisches Beispiel ist die fehlerhafte
Organisation der Pausenaufsichten, die auf den Schulleiter, der dafür die
Gesamtverantwortung trägt, zurückfallen kann

Muss man dafür nicht vorsätzlich handeln? Bzw grob fahrlässig? Also um dann persöhnlich
haften zu müssen?
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